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CEP-Monitor:  
Position des Rates zur EU-Verordnung  

GÜTERVERKEHRSKORRIDORE  
 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
Vorschlag KOM(2008) 852 vom 11. Dezember 2008 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr 
[s. CEP-Analyse]  
 
Position des Rates – Erörterung vom 11. Juni 2009 (Dokument erschienen am 18.06.2009)  

Rat „Verkehr, Telekommunikation und Energie“  

► Politische Einigung der Mitgliedstaaten im Rat  
Die Position des Rates weicht von dem Vorschlag des EP (s. CEP-Monitor) erheblich ab. Im Einzelnen be-
schließt er:  

► Stellungnahmen zu einzelnen Regelungen des Vorschlags  
– Leitung der Güterverkehrskorridore  

- Die betroffenen Mitgliedstaaten richten für jeden Korridor einen Exekutivrat ein, der die allgemeinen 
Ziele des Korridors festlegt und entsprechende Maßnahmen ergreift. Der Exekutivrat besteht aus Vertre-
tern der Behörden der betroffenen Staaten und entscheidet in gegenseitigem Einvernehmen dieser Ver-
treter (KOM: – ). (Art. 7 Abs. 1 und 3)  

- Die Betreiber der beteiligten Schienennetze müssen für jeden Korridor ein „Verwaltungsgremium“ ein-
setzen, das aus Vertretern der Infrastrukturbetreiber besteht (KOM: Für jeden Korridor müssen die 
Betreiber eine eigenständige juristische Person als „Leitungsorgan“ errichten) (Art. 7 Abs. 2).  

- Für Einrichtung und Verbesserung der Korridore muss das Verwaltungsgremium (KOM: Leitungsorgan) 
Durchführungspläne (KOM: Umsetzungspläne) erstellen, die der Exekutivrat billigen muss (KOM: – ). Der 
Durchführungsplan muss dem Ausbau von Terminals zur Deckung des Bedarfs an Schienengüterver-
kehr in dem Korridor Rechnung tragen (KOM: – ). (Art. 8)  

- Das Verwaltungsgremium erstellt einen Investitionsplan, den der Exekutivrat billigen muss, und über-
prüft ihn regelmäßig (KOM: Das Leitungsorgan muss einen mindestens 10-jährigen Investitionsplan für 
die Infrastruktur des Korridors erstellen) (Art. 10 Abs. 1).  

- Der Rat nimmt ausdrücklich in die Verordnung auf, dass „die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Planung und Finanzierung von Schieneninfrastruktur unberührt“ bleibt (Art. 10 Abs. 2).  

– Zuweisung von Trassen in Güterverkehrskorridoren  
Für jeden Güterverkehrskorridor wird eine „einzige Anlaufstelle“ („One-Stop-Shop“) eingerichtet, bei der 
Eisenbahnunternehmen oder Verbünde von Eisenbahnunternehmen (KOM: alle Unternehmen) „Infra-
strukturkapazität“ (KOM: Trassen) für Güterzüge beantragen können. Die Anlaufstelle übermittelt alle An-
träge unverzüglich an die zuständigen Infrastrukturbetreiber (KOM: – ). (Art. 12)  

– Vorrang des Güterverkehrs – Zuweisung von Güterzugkapazitäten  
- Bei der Zuweisung von Güterzugkapazitäten prüft ein aus Vertretern der betreffenden Infrastruktur-
betreibern bestehendes Verwaltungsgremium (KOM: das Leitungsorgan) über eine Verkehrsstudie 
(KOM: Marktstudie) den Bedarf der im Korridor verkehrenden Güterzüge (Art. 8 Abs. 3).  

- Die Betreiber des Korridors legen gemeinsam im Voraus grenzüberschreitende Zugtrassen für Güterzü-
ge fest; dabei müssen sie den Kapazitätsbedarf anderer Verkehrsarten wie des Personenverkehrs, „aner-
kennen“ (KOM: –). Die Betreiber müssen vorab vereinbarte Trassen zunächst solchen Güterzügen zuwei-
sen, die mindestens eine Grenze überqueren. (Art. 13 Abs. 3 und 4)  

- Auch die Ratsposition sieht die verpflichtende Vorhaltung von Kapazitätsreserven für Ad-hoc-Anträge 
im endgültigen Netzfahrplan vor. Allerdings legen die Infrastrukturbetreiber nun gemeinsam (KOM: je-
weils) die Reserven hierfür fest und zwar nur für den Fall, dass „ein tatsächlicher Bedarf auf dem Markt“ 
besteht (KOM: immer). Zudem haben sie hierbei den Bedarf anderer Verkehrsarten – einschließlich des 
Personenverkehrs – „anzuerkennen“ (KOM: – ). Das Verwaltungsgremium entscheidet darüber, bis wie 
viele Tage im Voraus diese Reservierung aufrechterhalten werden muss – längstens jedoch 90 Tage. 
(Art. 13 Abs. 5)  

- Das Verwaltungsgremium fördert die Koordinierung von Vorrangregeln zur Zuweisung von Kapazitäten 
(KOM: – ) (Art. 13 Abs. 6).  

- Zugewiesene Trassen können – außer bei höherer Gewalt – nur bis einen Monat (KOM: drei Monate) vor 
dem fahrplanmäßigen Termin ohne Einwilligung des Antragstellers storniert werden. Der Betreiber 
muss dem Antragsteller eine Trasse von gleichwertiger Qualität und Zuverlässigkeit vorschlagen. Der 
Antragsteller kann die Stornierung ablehnen (Art. 13 Abs. 7).  

- Für Störungen des Zugverkehrs im Korridor beschließt das Verwaltungsgremium gemeinsame „Vorga-
ben für die Pünktlichkeit“ und „Leitlinien für das Verkehrsmanagement“ (KOM: – ). Jeder Betreiber er-
stellt daraufhin für den ihn betreffenden Teil des Korridors Prioritätsregeln für das Management der ver-
schiedenen Verkehrsarten (KOM: Betreiber stellen Vorrangregeln gemeinsam auf). Die Prioritätsregeln 
müssen vorsehen, dass zumindest die vorab festgelegten Trassen und die Kapazitätsreserven möglichst 
nicht geändert werden. Allerdings soll darauf geachtet werden, dass hierbei die Störungen im Gesamt-
netz minimiert werden (KOM: Auch bei Störungen sind für den vorrangigen Güterverkehr reservierte 
Trassen freizuhalten). (Art. 14a)  
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– Ausweisung von Güterverkehrskorridoren  
Die Ratsposition sieht bereits die Einrichtung konkreter Güterverkehrskorridore sowie Erweiterungsrege-
lungen vor (KOM: Jeder EU-Staat, der an zwei andere EU-Staaten grenzt, muss innerhalb eines Jahres der 
KOM mindestens einen Korridor vorschlagen; nach drei Jahren muss in jedem EU-Staat mindestens ein 
Korridor bestehen, bei über 70 Mrd. Tonnenkilometer (z. B. Deutschland) mindestens drei Korridore. Die 
KOM beschließt nach einem Jahr über die erste Gruppe von Korridoren, die schrittweise erweitert wird.):  
- Ausweisung erster Korridore (Art. 3):  
- Die Mitgliedstaaten legen insgesamt neun Güterverkehrskorridore entlang der aus der Tabelle ersicht-
lichen Hauptrouten fest. Deutschland ist an drei Korridoren beteiligt: Korridore Nr. 1, 3 und 8.  

 

Hinweis: “/” kennzeichnet Alternativrouten. 

- Die Korridore müssen innerhalb der folgenden Zeiträume eingerichtet werden (Art. 3):  
- Korridore Nr. 1, 2 , 4, 6, 7 und 9: spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung,  
- Korridore Nr. 3, 5 und 8: spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung.  

- Ausweisung weiterer Güterverkehrskorridore (Art. 4 i.V.m. Anhang II):  
- Alle Mitgliedstaaten mit Verbindung zu einem anderen Mitgliedstaat müssen sich an der Einrichtung 
der ersten oder der weiteren Güterverkehrskorridore beteiligen bzw. andere EU-Staaten bei der Ein-
richtung oder Verlängerung von Güterverkehrskorridoren unterstützen. Dazu schlagen sie gemeinsam 
der KOM innerhalb von zwei Jahren die Einrichtung von weiteren Korridoren vor. Die dabei zu erfül-
lenden Kriterien lehnen sich weitestgehend an den Verordnungsvorschlag der KOM an. Die Mitglied-
staaten müssen die Korridore nach der Freigabe durch die KOM innerhalb von drei Jahren einrichten.  

- Ein Mitgliedstaat ist von der Verpflichtung zur Einrichtung eines Korridors befreit (KOM: – ), 
- wenn er glaubt, ein Korridor liege nicht im „Interesse der Antragsteller“ oder weise keine „erhebli-
chen sozioökonomischen Vorteile“ auf oder würde zu einer „unverhältnismäßigen Belastung“ führen, 
und die KOM diese Position im Regelungsverfahren mit Kontrolle teilt (Art. 4 Abs. 3) oder 
- wenn sein Schienennetz über eine andere Spurweite als in der EU üblich verfügt (Art. 4 Abs. 4).  

- Die Mitgliedstaaten können Vorschläge zur Änderung bestehender Korridore vorlegen; die KOM be-
schließt darüber nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle (Art. 5 i.V.m. Anhang II).  

► Politischer Kontext  
Die von den Mitgliedstaaten im Rat in diesem Erörterungstermin gefundene politische Einigung, die der Rat 
noch in 1. Lesung förmlich annehmen muss, weicht von der Position des EP aus dessen 1. Lesung (s. CEP-
Monitor) ab. Da das Politikvorhaben dem Mitentscheidungsverfahren unterliegt, müssen sich Rat und EP 
jedoch auf eine gemeinsame Position verständigen. Beide Organe werden versuchen, eine Einigung zu-
nächst durch informelle Verhandlungen vorzubereiten. Die endgültige Fassung des Vorschlags müssen 
dann EP und Rat in förmlichen Lesungen annehmen. Die 2. Lesung des EP wird frühestens im Herbst 2009 
stattfinden, die 2. Lesung des Rates danach.  

 Mitgliedstaaten Hauptrouten 

1. NL, BE, DE, IT Seebrügge – Antwerpen/Rotterdam – Duisburg – [Basel] – Mailand-Genua 

2. NL, BE, FR, LU Rotterdam – Antwerpen – Luxemburg – Metz – Dijon – Lyon/[Basel] 

3. SE, DK, DE, AT, IT Stockholm – Malmö – Kopenhagen – Hamburg – Innsbruck – Verona – Palermo 

4. PT, ES, FR            – Lissabon/Leixões –  

Sines                                       Madrid – San Sebastian – Bordeaux – Paris – Metz  

           – Elvas/Algeciras –  

5. PL, CZ, SK, AT, IT, SI Gdingen – Kattowitz – Ostrau/Zilina – Wien – Triest/Koper 

6. ES, FR, IT, SI, HU Almería – Valencia/Madrid – Zaragoza/Barcelona – Marseille – Lyon – Turin – 
Udine – Triest/Koper – Ljubljana – Budapest – Zahony (ungarisch-ukrainische 
Grenze) 

7. CZ, AT, SK, HU, RO, BG, 
EL 

– Bukarest – Constanta 

Prag – Wien/Bratislava – Budapest 

– Vidin-Sofia – Thessaloniki – Athen 

8. DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen – Aachen – Berlin – Warschau – Terespol 
(Grenze Polen – Weißrussland)/Kaunas 

9. CZ, SK Prag – Horni Lideč – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (slowakisch-ungarische 
Grenze)  
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